
\ 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer . A- 1 045 Wien Postfach 

kn das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

195 . 

Efl1~ eines Bundesgesetzes über die 
Beruf\mg der Geschworenen und Schöf­
fen (Geschworenen- und Schöffengesetz 
- GSchG), Begutachtungsverfahren 

Bitte Durchwahl4~ten 

Tel. 501 05/ 250 
Fax 502 06/ 

Dem Ersuchen des Bundesministeriums für Justiz entsprechend übermittelt die 

Bundeskamrner der gewerblichen Wirtschaft 25 Kopien ihrer zu dem oben genann­

ten Entwurf erstatteten Stellungnahme mit der Bitte um gerällige Kenntnis­

nahme. 

knlage (25-fach) 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 
Für den Generalsekretär: 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 

19/SN-244/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



... 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundesministeriun fUr 
Justiz 

Museunstraße 7 
1070 Wien 

Bundeswi rtschaftskammer 

GZ. 622.001/32-11 3/89 
12. September 1989 

RGp 352/89/Kö/AP "' -:>'='-:;. C'fj 4298 
"a' ');2 er: 250 

06.11.89 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
BerufUng der Geschworenen und Schöf­
fen (Geschworenen- und Schöffengesetz 
- GSchG), Begutachtungsverfahren 

Unter Bezugnahme auf die oa Note des do Bundesministeriums beehrt sich die 

Bundeskamme~ der gewerblichen Wirtschaft zu dem im Betreff genannten Gesetz­

entwurf wie folgt Stellung zu nehmen. 

Die Bundeskammer begrüßt grundsätzlich die im gegenständlichen Gesetzentwurf 

vorgesehene Neugestaltung des Auswahlverfahrens fUr die Bildung der 

Geschworenen- und Schöffenlisten. Zu einzelnen Bestinm.mgen des Gesetzent­

wurfes darf allerdings folgendes angemerkt werden: 

ad § 4 Z 2: 

Dieser allgemeine Befreiungstatbestand ist zu begrüßen. Es darf aber nicht 

übersehen werden, daß die lange Verfahrensdauer bei Fällen kanplizierter 

Wirtschaftskriminali tät zu unverhältnismäßigen persÖnliChen und wirtschaft­

lichen Belastungen fUr die betroffenen Laienrichter fUhren kann, sodaß die 

Voraussetzungen fUr die Befreiung gemäß § 4 Z 2 des Entwurfes in solchen 

Fällen wahrscheinlich oft vorliegen werden. Es erscheint daher dringend ge­

boten, die gemäß § 14 Abs 1 des Entwurfes berufenen Laienrichter über die 
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voraussichtliche Verhandlungsdauer vor Beginn der Hauptverhandlung in Kennt­

nis zu setzen, um ihnen rechtzeitig die Möglichkeit zu geben, eine allfälli­

ge BefreiLmg zu beantragen • 

ad § 5 Abs 2: 

Es wäre wünschenswert, wenn die gemäß § 5 Abs 1 des Entwurfes aus der Wäh­

lerevidenz ausgelosten Personen von diesem Umstand persönlich in Kenntnis 

gesetzt würden. Dies entspräche einer bürgernahen Verwaltung und wäre ange­

sichts des Anteils der ausgelosten Personen - fünf bzw. zehn von tausend -

mi t einem vertretbaren Aufwand verbunden. Die Auflage der Verzeichnisse der 

ausgelosten Personen zur öffentlichen Einsicht reicht gewiß nicht aus, will 

man sichergehen, daß die Betroffenen im frühe stmögl i ehen Stadium des Aus­

wahl verfahrens von ihrer Auswahl Kenntnis erlangen. 

ad § 9 Abs 2 und § 12 Abs 1: 

§ 9 Abs 2 des Entwurfes sieht das Rechtsmittel der Beschwerde an den Präsi­

denten des örtlich zuständigen, in Strafsachen tätigen Gerichtshofes in er­

ster Instanz gegen Bescheide der Bezirksverwal tungsbehörde (§ 9 Abs 1) vor. 

Über solche Beschwerden entscheidet der Präsident des genannten Gerichtsho­

fes gemäß § 12 ).bs 1 des Entwurfes. Gegen diese Entscheidung ist offenbar 

kein ordentliches Rechtsmi ttel vorgesehen. Dieser Umstand soll te im Gesetz 

klar zum Ausdruck kcmnen. 

ad § 17: 

Die Bundeskan'rner hat bereits mehrfach das do Bundesministeriun - zuletzt in 

der Stellungnahme zur Novelle des Gebührenanspruchsgesetzes 1975 (GebAG 

1975) und des Bundesgesetzes über den allgemein beeideten gerichtlichen 

Sachverständigen und Dolmetscher (von 20.11.1986 zur do GZ. 11.802/62-I 

6/86) - auf das bei der Feststellung der Entschädigung für die Zei tversäun­

nis eines selbständigen Erwerbstätigen nach dem GebAG 1975 auftauchende Pro­

blem des genauen Nachweises des mit der Teilnahme an der Verhandlung verbun­

denen Einkcmnensentganges aufmerksam gemacht. Die Bundeskammer hat die For-
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derung erhoben, daß die von der zuständigen Interessenvertretung ausgestell­

te und dem Gericht vorgelegte Bestätigung über den Betrag, der je Stunde als 

Verdienstentgang angemessen erscheint, als GI"lIDdlage f"'tir die Bemessung des 

Verdienstentganges anerkannt wird. 

Die Bundeskarrrner erlaubt sich, im Rahmen dieser Stellungnahme erneut diese 

Forderung zu erheben und das do Bundesministeriun zu bi tten, durch eine ent­

sprechende Novelle im GebAG 1975 dieser FordeI"lIDg Rechnung zu tragen. 

Einer EntSChließung des Nationalrates entsprechend werden 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnisnahme über­

mittelt. 

B~KAMMER D 

Der Präsident: 1 'v-
.' : ~--... 
'. Der\ Generalsekretär: 

1.:c;,~c,,/JI"i { / { ~.~~ 
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